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    Stand 22.08.2019 

 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO NRW vom 28.06.2019 betr. Umbenennung von 
Bornheim zu "Bornheim am Rhein" 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Bürgerausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: - siehe Beschlussentwurf 
Rat - 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat befürwortet eine Umbenennung in „Bornheim am Rhein“ und beauftragt die Verwal-
tung die überschläglichen Kosten und den Aufwand einer Umbenennung zu ermitteln. 
 
Alternativ: 
 
Der Rat beschließt, die Bezeichnung der Stadt Bornheim nicht zu ergänzen. 
 
Sachverhalt 
 
Der Antragsteller regt an, die Bezeichnung der Stadt Bornheim um „am Rhein“ zu ergänzen. 
In der Erläuterung wird darauf verwiesen, dass Bornheim seit 50 Jahren am Rhein liege und 
die Bezeichnung Bornheim/Rheinland sperrig wirke. 
 
Viele Städte und Gemeinden entlang des Rheins haben inzwischen ihre Namen um die Be-
zeichnung „am Rhein“ ergänzt und nutzen die Bezeichnung zur besseren Vermarktung ihrer 
Stadt. 
 
Die Stadt Bornheim ist durch ihre Lage am Rhein sehr attraktiv. Aber auch die Lage der zehn 
Orte am Vorgebirgshang ist für Bornheim prägend.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Eine Umbenennung wäre mit einem Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden. Die Stadt 
Emmerich (ca. 30.000 Einwohner) hat 2001 die Umbenennung in Emmerich am Rhein vor-
genommen und für die Änderung der Ortsschilder und vieler anderer Dinge einen Betrag von 
ca. 17.000 Euro aufgewendet.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Anregung 
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